
Rechtsanwaltsgebührenordnung 14.
Kostenfestsetzung verpflichtet, wenn der Auftragge
ber die ihm erteilte Rechnung beanstandet und der 
Rechtsanwalt die Beanstandung nicht anerkennt.
(4) Die Erstattung der zwischen dem Auftraggeber 
und dem Rechtsanwalt vereinbarten Gebühren kann 
von dem zur Kostentragung verpflichteten Prozeß
gegner oder Staatshaushalt nur insoweit verlangt 
werden, als sie die gemäß den §§5 bis 13 zulässigen 
Höchstgebühren nicht übersteigen.
(5) Gebühren und Auslagen, die außerhalb eines 
gerichtlichen Verfahrens entstanden sind, können 
durch Antrag auf Erlaß einer gerichtlichen Zah
lungsaufforderung oder durch Einreichung einer 
Klage geltend gemacht werden. Ansprüche wegen 
im gerichtlichen Verfahren entstandener Gebühren 
und Auslagen können im Klagewege geltend ge
macht werden., wenn eine Kostenfestsetzung nicht 
möglich ist. Ist eine durch Mindest- und Höchstbe
träge bestimmte Gebühr Gegenstand einer Klage, 
hat das Gericht auch über die Angemessenheit der 
Gebühr zu entscheiden.

tungsgebühr fordern. Für die zweite Instanz im ge
richtlichen Verfahren kann der Rechtsanwalt erneut 
einen Kostenvorschuß verlangen.

§ 17
Auslagen
(1) Die bei der Ausführung des Auftrages entstan
denen Postgebühren des Rechtsanwalts sind ihm zu 
erstatten. Zur Abgeltung dieser Auslagen kann ein 
Pauschalbetrag in Höhe von 3% der Gebühren, 
höchstens jedoch 20 M, vereinbart werden.
(2) Für die Herstellung von Abschriften oder Foto
kopien sowie für die Erledigung sonstiger Schreibar
beiten, die nicht unmittelbar mit der Erfüllung des 
Auftrages verbunden sind, kann der Rechtsanwalt 
Auslagen für Schreibarbeiten entsprechend den 
Vorschriften der Justizkostenordnung berechnen.

Anmerkung: Vgl. §6 JKO (Reg.-Nr. 13.).

(3) Reisekosten, die in Erfüllung des Auftrages ent
stehen, sind dem Rechtsanwalt zu erstatten. Die Be
rechnung richtet sich nach den Rechtsvorschriften 
über die Reisekostenvergütung. Dient eine Reise 
der Erledigung mehrerer Aufträge, sind die Reise
kosten den Auftraggebern anteilig zu berechnen.

Anmerkung: Vgl. Anm. nach § 13 Abs. 1 Entschädi- 
gungsAO (Reg.-Nr. 11.).

(4) Die vom Rechtsanwalt zu zahlende Umsatzsteu
er gehört zu den Auslagen.

§ 18
Geltendmachung
(1) In Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen so
wie in den im § 1 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung ge
nannten anderen Rechtsangelegenheiten werden die 
Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts gegen
über dem Auftraggeber auf Antrag des Rechtsan
walts durch den Sekretär des Gerichts erster Instanz 
festgesetzt. Das gilt auch für die Gebühren und Aus
lagen des Rechtsanwalts, der den Geschädigten im 
Strafverfahren vertreten hat. Auf das Verfahren fin
det § 180 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung Anwen
dung. Beruht der Anspruch auf einer Gebührenver
einbarung, ist dem Kostenfestsetzungsantrag eine 
Abschrift dieser Vereinbarung beizufügen.
(2) In Strafsachen werden die Gebühren und Ausla
gen des Rechtsanwalts auf Antrag des Rechtsanwalts 
oder des Auftraggebers durch Beschluß festgesetzt. 
Dies gilt auch, wenn der Rechtsanwalt als Verteidi
ger bestellt worden ist. Für die Entscheidung ist der 
Vorsitzende des Gerichts erster Instanz zuständig. 
Absatz 1 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. Gegen 
den Kostenfestsetzungsbeschluß ist die Beschwerde 
zulässig (§§305 ff. StPO).
(3) Der Rechtsanwalt ist zur Beantragung der

§ 19
Erstattung aus dem Staatshaushalt
Ist der Rechtsanwalt vom Gericht als Verteidiger 
oder Prozeßbeauftragter bestellt oder als Prozeßbe
vollmächtigter beigeordnet worden, werden ihm die 
nach dieser Ordnung zustehenden Gebühren und 
Auslagen auf Antrag aus dem Staatshaushalt ge
zahlt.

§ 2 0
Übergangsbestimmung
Gebühren und Auslagen werden nach den bisher gel
tenden Gebührenvorschriften erhoben, wenn sie be
reits vor Inkrafttreten dieser Ordnung fällig gewor
den sind.

§ 21

Änderung der Justizkostenordnung
§ 7 der Justizkostenordnung vom 10. Dezember 1975 
(GBl. 1 1976 Nr. 1 S. 11) erhält folgende Fassung:

„§7
(1) Einem Rechtsanwalt, der gemäß § 170 Abs. 1 
der Zivilprozeßordnung einer Prozeßpartei als Pro
zeßbevollmächtigter beigeordnet wurde, genfäß § 36 
Abs. 1 der Zivilprozeßordnung als Prozeßbeauftrag
ter bestellt wurde oder gemäß § 63 Absätze 1 und 2 
der Strafprozeßordnung zum Verteidiger eines An
geklagten bestellt wurde, stehen Gebühren und Aus
lagen für seine Tätigkeit nach der Gebührenordnung 
für Rechtsanwälte zu.
(2) Die Zahlung der Gebühren und die Erstattung

VE
Übergangs- und Schlußbestimmungen
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